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Lebensnerv der Gemeinde Jesu 
Korrektive Gemeindeseelsorge - Vertiefung – Teil 2 

Erklärung 

Wir vertiefen die Bibelstunde in Gruppen. Es soll einfach jemand die Leitung 
übernehmen und anschliessend kann das Gespräch starten. Dabei muss man sich 
nicht zwingend an die Fragen halten, vielleicht sind ganz andere Themen dran. Wählt 
einfach ein Thema aus. Zum Abschluss kann man noch beten.  

 

Zeitrahmen: 20.50 – 21.15 Uhr 

 

Fragen zur Bibelstunde 

1. Zur korrektiven Gemeindeseelsorge 

a. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? 

b. Wo siehst du Grenzen? In welchen Bereichen hat die Gemeinde nichts 
zu sagen? 

2. Was geschieht, wenn eine Gemeinde keine Gemeindezucht übt? Welche 
Folgen hat es für die Gläubigen? Welche Folgen für Ungläubigen? 

3. Gedanken zu zwei Texten 

a. Karl von Rodt  

Der Herr allein kennt mit Gewissheit Alle, die Ihm angehören; die Kirche aber hat 
ihre Pflicht erfüllt, wenn sie die Kirchenzucht gegen offenbare Sünde ausübt. Die 
Frage also, die ich mir in Bezug auf eine Gemeinde vorlege, ist nicht: ob sie nur 
aus wahren Kindern Gottes bestehe, sondern: ob sie sich darin treu beweise, 
dass sie, nach dem Befehl des Herrn, aus ihrer Mitte thut, wer durch seinen 
Wandel zeigt, dass er kein Jünger Christi ist. Und wenn ich zwischen einer 
solchen Kirche und einer andern, wo die Kirchenzucht mit Füssen getreten wird, 
zu wählen habe, so entscheide ich mich für diejenige, welche Gott die Ehre giebt, 
indem sie sich Seinen Befehlen unterwirft.1 

 
b. Westminster Bekenntnis 

Der Herr Jesus hat als König und Haupt seiner Kirche eine Regierung in der Hand 
von Kirchenverantwortlichen darin eingesetzt, die von der bürgerlichen Obrigkeit 
verschieden ist (Jes 9,6-7; 1Tim 5,17; 1Thess 5,12; Apg 20,17-18). 

Diesen Verantwortlichen sind die Schlüssel des Himmelreichs übergeben, kraft 
deren sie die Vollmacht haben, Sünden je nachdem zu behalten oder zu 
vergeben, dieses Reich vor den Unbußfertigen sowohl durch das Wort als auch 
durch die Kirchenzucht zu verschließen und es den bußfertigen Sündern durch 
das Amt des Evangeliums und durch die Lossprechung von der Kirchenzucht, wie 
die Gelegenheit es erfordert, aufzuschließen (Mt 16,19; Mt 18,17-18; Joh 20,21-
23; 2Kor 2,6-8). 

Kirchenzucht ist notwendig, um Geschwister, die einen Fehltritt begangen haben, 

                                                
1   Mauerhofer, Armin: Eine Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert. Seite 29. 
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zurechtzubringen und wiederzugewinnen, um andere vor den gleichen Fehltritten 
abzuschrecken, um den Sauerteig auszukehren, der den ganzen Teig verderben 
könnte, um die Ehre Christi und das heilige Bekenntnis des Evangeliums zu 
verteidigen und um den Zorn Gottes anzuwenden, welcher gerechterweise auf die 
Kirche fallen könnte, wenn sie dulden sollte, daß sein Bund und dessen Siegel 
durch offenkundige und hartnäckige Übertreter entheiligt würden (1Kor 5; 1Tim 
5,20; Mt 7,6; 1Tim 1,20; 1Kor 11,27-34 mit Jud 23). 

Zur besseren Erreichung dieser Zwecke haben die Ältesten der Kirche mit 
Ermahnung, zeitweiliger Ausschließung vom Sakrament des heiligen Abendmahls 
und mit Exkommunikation aus der Kirche vorzugehen, gemäß den Verbrechen 
und der Verschuldung der Person (1Thess 5,12; 2Thess 3,6. 14-15; 1 Kor 5,4-5. 
13; Mt 18,17; Tit 3,10).2 

 

4. Welche neuen Gedanken hast du heute Abend kennen gelernt? Was willst du 
in deinem Leben umsetzen? 

5. Weitere Gedanken zum Text? Offene Fragen? 

 

 

                                                
2   Schirrmacher. Thomas: Ethik. Band 3. Seite 461. 


